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RS OGH 2002/5/7 7Ob53/02y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.2002

Norm

PSG §7 Abs1

Rechtssatz

In §7 Abs1 PSG wird ausschließlich der auf die Stiftungserklärung fußenden Eintragung der Privatstiftung, nicht jedoch

auch der durch eine (bloße) Zusatzurkunde ergänzten (erweiterten, abgeänderten) Privatstiftungseintragung

konstitutive Wirkung zuerkannt.
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